
Verfahren charakteristischen Rechtsstaatsgaran
tien“122 bewältigt.

Auch diese Tendenz gilt offenbar für die meisten 
imperialistischen Länder und dürfte im sogenann
ten plea-bargaining-system der USA wohl ihren 
extremsten Ausdruck gefunden haben. Danach 
werden etwa 90 Prozent aller Strafverfahren auf 
der Grundlage eines zwischen Staatsanwalt und 
Verteidiger abgeschlossenen Handels über ein 
Schuldbekenntnis des Angeklagten ohne jegliche 
Beweisaufnahme und ohne den geringsten Ver
such, die objektive Wahrheit festzustellen, „erle
digt“.123

In der BRD ist ein ähnlicher Weg beschritten wor
den, indem die Staatsanwaltschaft durch § 153a 
StPO die Befugnis erhielt, das Strafverfahren ge
gen Auflagenerfüllung einzustellen, das heißt, sie 
wurde zur Sanktionierungsinstanz erhoben, was 
im Widerspruch zu ihrer Funktion als Anklagebe
hörde steht und, wie der BRD-Strafrechtslehrer 
Hans-Joachim Hirsch nachwies, gleich gegen 
mehrere Verfassungsgarantien verstößt.124 Wie zu
dem noch der offiziell zur Bewältigung der Baga
tellkriminalität eingeräumte Ermessens- und 
Sanktionierungsspielraum durch die Staatsan
waltschaft mißbraucht wird, zeigt das Beispiel der 
Einstellungspraxis gegenüber Wirtschaftskrimi
nellen (vgl. 1.2.5.З.1.).
Die „Preise“ für eine Verfahrenseinstellung seien 
inzwischen außenordentlich hoch und hätten ei-. 
nen Spitzenbetrag von 1,5 Millionen DM er
reicht.125 Und während die einen Ideologen ob 
solcher Gepflogenheiten wegen der betroffenen 
„hehren Rechtsgrundsätze“ lamentieren und - 
wie Günther Kaiser - auch von „Klassenjustiz“ 
sprechen, „weil ein armer Angeklagter eine Zah
lungsauflage dieser Größenordnung offenbar 
nicht erfüllen könne und statt dessen eine längere 
Freiheitsstrafe absitzen müsse“126, verkündeten 
die anderen ganz ungeschminkt, daß die Einstel
lung wegen Geringfügigkeit nicht der „Einzelfall
gerechtigkeit, sondern der Funktionsfähigkeit der 
Strafjustiz bei wachsendem Geschäftsvolumen“ 
zu dienen habe.127

Ebenso kann hier nur erwähnt werden, daß in der 
BRD die Hauptverhandlung vor Kollegialgerich
ten wie dem Landgericht in erster Instanz nur in 
etwa 10 Prozent aller Verfahren durchgeführt 
wird, während fast 90 Prozent vom allein ent
scheidenden Einzelrichter abgeurteilt werden,128 
wobei zur Erhöhung der „Effizienz“ in den mei
sten Fällen auf das Strafbefehlsverfahren ausgewi
chen wird.129 Daß sich dessenungeachtet dortzu
lande Strafverfahren vor den staatlichen Gerich
ten häufig über solch lange Zeiträume hinschlep
pen, daß nicht selten von einem „Stillstand der 
Rechtspflege“ oder einem „Ersticken des Rechts
staates“ die Rede ist, sei hier nur angemerkt.130 In 
Anbetracht des weiter ansteigenden Arbeitsanfalls

sucht man daher gegenwärtig nach zusätzlichen 
Wegen, um das Strafverfahren „zu vereinfachen“ 
und prozessuale Garantien des Beschuldigten ab
zubauen.131

Wenn von „Pseudoprozessen“ die Rede war, so 
bedarf es zumindest auch eines Hinweises auf 
die in der BRD seit langem staatlicherseits tole
rierte und ohne jegliche Rechtsgrundlage prak
tizierte Betriebsjustiz der kapitalisitischen Unter
nehmer sowie die Hausjustiz der Geschäftsinhaber 
gegenüber Kunden, die beim Warendiebstahl
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sachen und Folgen der Kriminalitätsfurcht in 
den USA und in Deutschland, Tübingen 1976, 
S. 123.
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